	Firma:
	Betriebsanweisung
Lkw-Ladekrane
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Be- und Entladen mit Lkw-Ladekranen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	unkontrollierte Bewegung des Fahrzeugs durch unbefugte Personen
Umsturz, Absturz, Herabfallen von Ladung, Anfahren von Personen und Sachen, wie z. B. Brücken, Oberleitungen, Unterführungen und Tunneleinfahrten
auslaufender Treibstoff und auslaufendes Motor- und Hydrauliköl, Herabfallen von Ladung, Kontakt zu Freileitungen, falsch aufgenommene Last
Überlastung des Auslegers und der Anschlagmittel durch einen technischen Defekt oder Beschädigung der Hubeinrichtung bzw. deren Leitungen und Anschlüsse
Gefahr schwerster Körperverletzungen durch herabstürzende oder pendelnde Lasten

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Vor Arbeitsbeginn:
selbstständige Steuerung des Krans nur durch mindestens 18 Jahre alten Personen zulassen, die zum Führen eines Krans ausgebildet, unterwiesen und schriftlich vom Unternehmer beauftragt sind
Schutzhelm, Schutzschuhe und Handschuhe tragen
bei Arbeiten im Gefahrbereich des fließenden Verkehrs Warnkleidung tragen
soweit Zurrgurte für die Ladungssicherung zur Bestückung des Fahrzeugs gehören, sind diese vor Antritt der Fahrt auf Beschädigung zu prüfen und evtl. gegen Funktionsfähige auszutauschen
täglich vor Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionsprüfung von Bremsen, Notendhalteinrichtung und Überlastsicherung durchführen
sichere Steuer- und Arbeitsstände und deren Zugänge benutzen
nur einwandfreie Lastaufnahmeeinrichtungen verwenden
auf Vorhandensein und Wirksamkeit der Hakenmaulsicherung achten
sicherheitstechnisch erforderliche Ausrüstungsteile regelmäßig auf einwandfreie Funktion kontrollieren bzw. deren Wirksamkeit sicherstellen
Fahrbetrieb:
Kranausleger in Transportstellung bringen und festlegen
Zubehörteile sowie Lastaufnahmeeinrichtungen auf dem Fahrzeug befestigen und gegen Herabfallen sichern
handbetätigte Abstützeinrichtungen gegen Herausrutschen sichern
Aufstellen des Lkws mit Ladekran:
Fahrzeug vor Aufnahme der Ladetätigkeit auf möglichst ebene Fläche stellen
Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zu Freileitungen mit unbekannter Netzspannung einhalten
ausreichenden Sicherheitsabstand zu Böschungen und Grabenkanten einhalten
Feststellbremse einlegen und Unterlegkeil verwenden
Kran bestimmungsgemäß abstützen
Stützen – wenn erforderlich – entsprechend Stützkraft und Tragfähigkeit des Bodens unterbauen, 
z. B. durch Unterlegplatten oder Holzbohlen
Unebenheiten des Untergrunds ausgleichen, z. B. mit Bohlen und Unterlegplatten
Während des Betriebs:
bei hängender Last Steuerpult nicht verlassen
Schrägzug, Losziehen oder Reißen von Lasten verboten
Lasten nicht über Personen führen
Ladekran nur von der Steuerstelle aus bedienen
Aufenthalt unter dem angehobenen Ausleger ist verboten
palettierte Lasten mit Ladegabel befördern
Maschinen und Geräte an den vorgesehenen Anschlagpunkten aufnehmen
Gasflaschen in besonderen Transportgestellen transportieren
keine Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel befördern
Überlastsicherung/Lastmomentbegrenzer nicht als Waage benutzen
Lasten nicht durch Einziehen des Auslegers aufnehmen
vor Aufnehmen/Ablegen der Last darauf achten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden
Anweisungen des Anschlägers beachten

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	bei sicherheitsgefährdenden Störungen, z. B. Versagen der Bremsen, Versagen der Lenkung oder auslaufendes Öl: Kran stillsetzen und gegen weitere Benutzung sichern
bei Mängeln, welche die Betriebssicherheit gefährden: Fahrzeugladekran außer Betrieb zu nehmen, auf bereits getroffene Maßnahmen hinweisen
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: Gefahrenbereiche absichern
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Mängelbeseitigung nur durch dazu beauftragte Personen bzw. Fachfirma durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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